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Bibliografie

Titel Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung TROS
Laserstrahlung Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Laserstrahlung

Redaktionelle Abkürzung TROS Laser Teil 1

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 9 TROS Laser Teil 1 - Schutzmaßnahmen und
Wirksamkeitsüberprüfungen

(1) Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung legt der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik fest, überprüft
deren Wirksamkeit und dokumentiert diese bei der Gefährdungsbeurteilung. Bei Lasern der Klassen 3R, 3B und 4 unterstützt der
LSB den Arbeitgeber bei der Durchführung der notwendigen Schutzmaßnahmen.

(2) Bei Möglichkeit der Überschreitung der Expositionsgrenzwerte für Laserstrahlung wird ein Plan für die Benutzung von
technischen und organisatorischen Maßnahmen mit Prioritätenliste, Zeitplan und Wirksamkeitsüberprüfung aufgestellt und
durchgeführt.

(3) Reichen die festgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen nicht aus, müssen persönliche Schutzmaßnahmen
verwendet werden, deren Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen ist.

(4) Beispiele von Schutzmaßnahmen finden sich im Teil 3 "Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen durch Laserstrahlung" der
TROS Laserstrahlung.
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